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(3) Die Ermächtigungen nach Absatz 1 Nr. 2 gelten bis zum 
Ende des nächsten Haushaltsjahres und, wenn das Haushalts
gesetz für das zweitnächste Haushaltsjahr nicht rechtzeitig 
verkündet wird, bis zur Verkündung dieses Haushaltsgeset
zes. Die Ermächtigungen nach Absatz 2 Nr. 2 gelten bis zum 
Ende des laufenden Haushaltsjahres und, wenn das Haus
haltsgesetz für das nächste Haushaltsjahr nicht rechtzeitig 
verkündet wird, bis zur Verkündung dieses Haushaltsgeset
zes.

(4) Durch Gesetz kann bestimmt werden, daß im Haushalts
plan die Ausgaben zu bezeichnen sind, die durch Einnahmen 
aus Krediten gedeckt werden sollen.

§14
Zuwendungen

Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Leistun
gen an Stellen außerhalb der Verwaltung der Republik oder 
des Landes zur Erfüllung bestimmter Zwecke (Zuwendungen) 
dürfen nur veranschlagt werden, wenn die Republik oder das 
Land an der Erfüllung durch solche Stellen ein erhebliches 
Interesse hat, das ohne die Zuwendungen nicht oder nicht im 
notwendigen Umfang befriedigt werden kann.

§ 15
Übertragbarkeit, Deckungsfähigkeit

(1) Ausgaben für Investitionen und Ausgaben aus zweck
gebundenen Einnahmen sind übertragbar. Andere Ausgaben 
können im Haushaltsplan für übertragbar erklärt werden, 
wenn sie für eine sich auf mehrere Jahre erstreckende Maß
nahme bestimmt sind und wenn die Übertragbarkeit eine 
sparsame Bewirtschaftung der Mittel fördert.

(2) Im Haushaltsplan können Ausgaben für gegenseitig oder 
einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn ein verwal
tungsmäßiger oder sachlicher Zusammenhang besteht. Aus
gaben, die ohne nähere Angabe des Verwendungszwecks ver
anschlagt sind, dürfen nicht für deckungsfähig erklärt wer
den.

§16
Baumaßnahmen, größere Beschaffungen, 

größere Entwicklungsvorhaben
(1) Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Bau

maßnahmen dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, 
Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen 
die Art der Ausführung, die Kosten der Baumaßnahme, des 
Grunderwerbs und der Einrichtungen sowie die vorgesehene 
Finanzierung und ein Zeitplan ersichtlich sind. Den Unter
lagen ist eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maß
nahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizu
fügen.

(2) Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für 
größere Beschaffungen und größere Entwicklungsvorhaben 
dürfen erst veranschlagt werden, wenn Planungen und Schät
zungen der Kosten und Kostenbeteiligungen vorliegen. Ab
satz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) Ausnahmen von den Absätzen 1 und 2 sind nur zulässig, 
wenn es im Einzelfall nicht möglich ist, die Unterlagen recht
zeitig fertigzustellen, und aus einer späteren Veranschlagung 
der Republik oder dem Land ein Nachteil erwachsen würde.

§ 17 
Fehlbetrag

Ein Fehlbetrag ist spätestens in den Haushaltsplan für das 
zweitnächste Haushaltsjahr einzustellen. Er darf durch Ein
nahmen aus Krediten nur gedeckt werden, soweit die Mög
lichkeiten einer Kreditaufnahme nicht ausgeschöpft sind.

§ 18
Rechtlich unselbständige Unternehmen, 

Sondervermögen
(1) Rechtlich unselbständige Unternehmen haben einen 

Wirtschaftsplan aufzustellen, wenn ein Wirtschaften nach Ein

nahmen und Ausgaben des Haushaltsplans nicht zweckmäßig 
ist. Der Wirtschaftsplan oder eine Übersicht über den Wirt
schaftsplan ist dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen oder 
in die Erläuterungen aufzunehmen. Im Haushaltsplan sind 
nur die Zuführungen oder die Ablieferungen zu veranschla
gen. Personalstellen sind nach Vergütungsgruppen und Funk
tionen im Haushaltsplan auszubringen.

(2) Bei Sondervermögen (wie Deutsche Post, Deutsche 
Reichsbahn) sind nur die Zuführungen oder die Ablieferungen 
im Haushaltsplan zu veranschlagen. Über die Einnahmen, 
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Sonderver
mögen sind Übersichten dem Haushaltsplan als Anlagen bei
zufügen oder in die Erläuterungen aufzunehmen.

Abschnitt III 
Ausführung des Haushaltsplans

§ 19
Erhebung der Einnahmen,

Bewirtschaftung der Ausgaben
(1) Einnahmen sind rechtzeitig und vollständig zu erheben.
(2) Ausgaben dürfen nur soweit und nicht eher geleistet 

werden, als sie zur wirtschaftlichen und sparsamen Verwal
tung erforderlich sind. Die Ausgabemittel sind so zu bewirt
schaften, daß sie zur Deckung aller Ausgaben ausreichen, die 
unter die einzelne Zweckbestimmung fallen. Die Sätze 1 und 2 
gelten für die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächti
gungen entsprechend.

(3) Durch Gesetz kann bestimmt werden, daß die Leistung 
von Ausgaben für Investitionen und das Eingehen von Ver
pflichtungen zur Leistung solcher Ausgaben der Einwilligung 
des für die Finanzen zuständigen Ministers bedürfen.

§ 20
Bruttonachweis, Einzelnachweis

(1) Alle Einnahmen und Ausgaben sind mit ihrem vollen
Betrag bei dem hierfür vorgesehenen Titel zu buchen, soweit 
sich aus § 12 Absatz І Satz 2 und 3 nichts anderes ergibt.

(2) Für denselben Zweck dürfen Ausgaben aus verschiede
nen Titeln nur geleistet werden, soweit der Haushaltsplan dies 
zuläßt. Entsprechendes gilt für die Inanspruchnahme von Ver
pflichtungsermächtigungen.

§21
Über- und außerplanmäßige Ausgaben

(1) Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben be
dürfen der Einwilligung des für die Finanzen zuständigen Mi
nisters. Sie darf nur im Falle eines unvorhergesehenen und 
unabweisbaren Bedürfnisses erteilt werden. Als unabweisbar 
ist ein Bedürfnis insbesondere nicht anzusehen, wenn nach 
Lage des Einzelfalles ein Nachtragshaushaltsgesetz rechtzeitig 
herbeigeführt oder die Ausgabe bis zum nächsten Haushalts
gesetz zurückgestellt werden kann. Eines Nachtragshaushalts
gesetzes bedarf es nicht, wenn die Mehrausgabe im Einzel
fall einen im Haushaltsgesetz festzulegenden Betrag nicht 
überschreitet oder wenn Rechtsverpflichtungen zu erfüllen 
sind.

(2) Absatz 1 gilt auch für Maßnahmen, durch die Verpflich
tungen entstehen können, für die Ausgaben im Haushaltsplan 
nicht veranschlagt sind.

(3) Über- und außerplanmäßige Ausgaben sollen durch Ein
sparungen bei anderen Ausgaben in demselben Einzelplan 
ausgeglichen werden.

(4) Über- und außerplanmäßige Ausgaben sind den gesetz
gebenden Körperschaften vierteljährlich, in Fällen von grund
sätzlicher oder erheblicher finanzieller Bedeutung unverzüg
lich mitzuteilen.

(5) Ausgaben, die ohne nähere Angabe des Verwendungs
zwecks veranschlagt sind, dürfen nicht überschritten werden.


